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20.11. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend Versuche an lebenden Tieren (Tier­

versuchsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist die 
Regelung von Versuchen an lebenden Tieren im 
Sinne des § 2 in ' 

a) Angelegenheiten des Hochschulwesens (Art, 
14 Abs. 1 B-VG), 

b) in Angelege~heiten des Gewerbes und der 
Industrie (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG) und 

c) in Angelegenheiten des Gesundheitswesens, 
des Veterinärwesens und des Ernährungs­
wesens einschließlich der N ahrungsmittel­
kontrolle (Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG). 

2. wenn die angestrebten Versuchsziele nicht 
durch andere Methoden und Verfahren bzw. 
in den Fällen der wissenschaftlichen Ausbil­
dung durch sonstige Lehrbehelfe erreicht 
werden können; 

3. wenn die erforderlichen Anlagen, Geräte und 
Räumlichkeiten zur Haltung und Wartung 
der Versuchstiere und zur Durchführung des 
Tierversuches zur Verfügung stehen; 

4. wenn Personen mit den Voraussetzungen 
des § 5 und überdies das erforderliche fach­
kundige Hilfspersonal insbesondere auch zur 
Betreuung der Versuchstiere vor, während 
und nach dem Versuch vorhan'den sind; 

,5. wenn die ordnungsgemäße Unterbringung 
und Wartung der Versuchstiere sowie ihre 
medizinische Versorgung gewähfleistet sind. 

§ 2. Tierversuche im Sinne dieses Bundesgeset-
zes sind Eingriffe an oder Behandlungen von § 4. (1) Die Bewilligung kann inhaltlich be­
lebenden Tieren, die für das Tier mit Schmerzen schränkt, befristet, unter Bedingungen erteilt und 
oder Leiden verbunden sei~ werden, für Zwecke mit Auflagen verbunden werden, sofern dies z\!r 
der FOl1schung und der Entwicklung, für Zwecke Wahrung der Einhaltung der Bestimmungen der 
der Erprobung und der Prüfung insbesondere §§ 3 Abs. 2 und 6 erforderlich ist. Die Bewilli­
von Seren, Heilmitteln, Nahrungs- und Cenuß- gung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzun­
mitteln, toxikologischen Pflanzenschutzmitteln, gen nach § 3 Abs. 2 nachträglich wegfallen und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und Kosmetika dem Mangel nicht innerhalb einer von der Be­
sowie für Zwecke der wissenschaftlichen Ausbil- hörde gesetzten Frist abgeholfen wird. Sie kann 
dung und der medizinischen Diagnose. widerrufen . werden, wenn ihre Beschränkungen 

, nicht eingehalten oder eine der mit ihr verbun­
§ 3. (1) Tierversuche dürfen nur in Einrich-

tungen von physischen oder juristischen Perso- denen Auflagen nicht erfüllt wird oder wenn 
wiederholt Strafen wegen VerwaLtungsübertre­

nen oder von Personengesellschaften des Han-
delsrechts durchgeführt werden, denen durch die tungen nach § 9 Abs. 2 und 3 verhängt wurden. 

Behörde die Bewilligung zur Vornahme von (2) Die Bewilligung hat die Arten von Tier­
Tierversuchen erteilt' wurde, sofern nicht die' versuchen zu bezeichnen, für die sie erteilt wurde, 
Voraussetzungen mich § 4 Abs. 4 gegeben sind. sowie diejenigen Personen, die in der jeweiligen 

(2) Die
l 

Bewilligung zur Durchführung von Vers~chse~~richtu.ng mit der Du~~führung oder 
Tierversuchen nach Abs. 1 ist zu erteilen AufsIcht uber Tierve~suche gemaß § 5 betraut 

, werden können (Leiter der Tierversuche). 
1.. wenn ein berechtigtes Interesse an den Ver-

suchen,ihsbesondere zur Vorbeugung,Er­
kennung oder Heilung von Krankheiten bei 
Mensch und Tier, zur Erreichung wissen­
schaftlicher 'Erkenntnisse 'und für Zwecke 
der wissenschaftlichen Ausbildung gegeben 
ist; 

(3) Zuständige Behörde zur Erteilung der Be­
willigung ist für Tierversuche in Angelegenhei­
ten des § 1 lit. a der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung, in den Angelegenheiten 
des § 1 lit. b 'und c' die Bezirksverwaltungsbe­
hörde. 
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2 972 der Beilagen 

(4) Der Bewilligung bedürfen nicht: 

1. Tierversuche, die In staatlichen Unter­
suchungsanstalten der Sanitätsverwaltung 
und der Veterinärverwaltung sowie in staat­
lichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten 
innerhalb der dieser Anstalten gesetzlich 
übertragenen Aufgaben durchgeführt wer­
den oder 

2. sonstige Tierversuche, die auf Grund gesetz­
licher Vorschriften oder richterlicher Anord­
nung durchzuführen sind oder 

3. Eingriffe zur Prüfung von Seren oder Impf­
stoffen sowie diagnostischer Art an lebenden 
Tieren, wenn sie nach bereits erprobten oder 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren vor­
genommen werden und human- oder vete­
rinärmedizinischen Zwecken dienen. 

(5) Der Bewilligungsinhaber (§ 3 Abs.l) ist 
verpflichtet, der zuständigen Behörde (Abs. 3) 
unverzüglich den Wegfall von Voraussetzungen 
nach § 3 Abs. 2 sowie den Wechsel von Personen 
im Sinne des Abs. 2 anzuzeigen. 

§ 5. An Wirbeltieren dürfen Tierversuche mit 
operativen Eingriffen nur von Personen mit 
abgeschlossener Hochschulausbildung auf dem Ge­
biete der Veterinär-, der Humanmedizin, der 
:Pharmazie oder der Biologie, die überdies über 
hinreichende Spezialkenntnisse verfügen müssen, 
oder unter der Verantwortung oder Aufsicht 
dieser Personen vorgenommen werden. Sonstige 
Tierversuche dürfen nur von diesen sowie von 
Personen mit abgeschlossener Hochschulausbil­
dung auf dem Gebiete einer sonstigen natur­
wissenschaftlichen Studienrichtung oder einer Stu­
dienrichtung der Bodenkultur, die überdies über 
hinreichende Spezialkenntnisse verfügen müssen, 
oder unter . der Verantwortung oder Aufsicht 
dieser Personen vorgenommen werden. Die nach 

Befinden des Versuchstieres. .Die Verwendung 
muskellähmender Mittel ist bei Tierversuchen, 
die ohne Betäubung vorgenommen werden, ver­
boten. 

(3) Wirbeltiere, bei denen operative Eingriffe 
vorgenommen wurden, deren Folgen eine starke 
Beeinträchtigung des Verhaltens darstellen, dür­
fen nach Abschluß des Versuches für andere 
Versuchsvorhaben nicht mehr verwendet werden, 
außer für Folgeversuche, bei denen der Tod des 
Tieres eintritt, solange die allgemeine Betäubung 
anhält. 

(4) Zur Durchführung von Versuchen an Wir­
beltieren 'dürfen nur Tiere verwendet werden, 
deren Gesundheitszustand durch Personen, die 
den fachlichen Voraussetzungen des § 5, 1. Satz, 
entsprechen, als für den Versuch geeignet fest­
gestellt wurde. 

(5) Nach Beendigung des Versuches hat der 
Versuchsleiter den Zustand der Versuchstiere fest­
zustellen. Wenn nach diesem Befund ein Weiter­
leben nur unter Leiden möglich ist, sind die 
Versuchstiere unverzüglich schmerzlos zu töten. 

, 
§ 7. Der Leiter des Tierversuches hat über die 

Tierversuche Aufzeichnungen zu machen, die den 
Zweck des Versuches, die Zahl, die Art und die 
Herkunft der verwendeten Versuchstiere (bei 
Hunden und Katzen überdies den Namen und 
die Aruschrift des Vorbesitzers), den Namen des 
Versuchsleiters und die Ergebnisse des Versuches 
zu beinhalten haben. Diese Aufzeichnungen sind 
drei Jahre aufzubewahren. 

§ 8. (1) Die Überwachung der Einhaltung dieses 
Bundesgesetzes' obliegt den gemäß §, 4 Abs. 3 
zuständigen Behörden. 

(2) Die Behörden haben sich bei der Überprü­
fung befähigter Personen zu bedienen. 

§ 4 Abs. 3 zuständigen Behörden können auf (3) Personen, die von der Behörde hiezu beauf­
Antrag Ausnahmen von den Voraus,setzungen tragt sind, ist, soweit dies zur Kontrolle erforder­
im Sinne des 2. Satzes für Personen zulassen, die lich ist, während der Betriebszeiten der Zutritt 
über die erforderlidlen Spezialkenntnisse verfü-: zu den Tierversuchseinrichtungen (§ 3 Abs. 2 
gen, ohne die 'im 2. Satz vorgeschriebenen: Z. 3) zu gestatten,. jede zur Kontrolle erforder­
Hochschulstudien absolviert zu haben. ' liche Auskunft zu erteilen und die Einsichtnahme 

, in die einschlägigen Unterlagen (Aufzeichnungen 
§ 6. (1) Tier.versuche sind stets auf das uner- nach § 7, Rechnungen, Korrespondenz) zu ge~ 

läßliche Ausmaß zu beschränken. Sie sind unter 
Vermeidung aller mit dem Versuchszweck nidlt: 
notwendig verbundenen Schmerzen oder Leiden 
durchzuführen. 

(2) An Wirbeltieren dürfen Tierversuche nur 
unter Betäubung vorgenommen werden, es sei 
denn, der angestrebte V ersu~szweck schließt eine 
Betäubung aus oder der mit dem Eingriff ver­
bundene Schmerz ist geringfügiger als die mit 
einer Betäubung verbundene Beeinträchtigung des 

statten. 

(4) Bei einer Besichtigung hat d;lls Kontroll­
organ dem Inhaber der Einrichtung (§ 3 Abs. 1) 
oder seinem Beauftragten von seiner Gegenwart 
Kenntnis zugeben und sich auf Verlangen durch 
einen von der Behörde beglaubigten Ausweis 
auszuweisen. Dem Inhaber der Einrichtung (§ 3 
Abs. 1) oder seinem, Beauftragten steht es frei, 
das KQntrol1organ bei der Besichtigung zu be­
gleiten; auf Verlangen des Kontrollorgal1s ist er 
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972 der Beilagen 3 

hiezu verpflichtet. Eine Verständigung des In­
habers der Einrichtung (§ 3 Abs. 1) kann unter­
bleiben, wenn eine solche Verständigung nach 
Ansicht des Kontrollorgansdie Wirksamkeit der 
Kontrolle beeinträchtigen könnte. 

§ 9. (1) Wer einen Tierversuch entgegen den 
Bestimmungen des § 3 Abs. 1 durchführt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
von S 1000'- bis S 15.000'-, im Falle der Un­
einbringlichkeit mit Arrest von 48. Stunden bis 
drei Wochen, bei vorsätzlicher Begehung mit 
einer Geldstrafe vonS 10.000'- bis S 30.000'-, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest von 
zwei Wochen bis sechs Wochen, zu bestrafen. 

(2) Wer 

a) einen Tierversuch entgegen den Bestimmun­
gen des § 5 durchführt, oder 

b) als Leiter eines Tierversuches (§ 5) nicht 
für die Einhaltung der Bestimmungen des 
§ 6 sorgt, 

begeht, sofern nicht ein gerichtlich strafbarer Tat­
bestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis S 10.000'-, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zwei Wochen, 
bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe 
von S 5000'- bis S 20.000'-, im Falle der Un­
einbringlichkeit mit Arrest von einer Woche bis 
vier Wochen, zu bestrafen. 

(3) Wer 
a) als Leiter von Tierversuchen (§ 5) die Füh­

rung von Aufzeichnungen nach § 7 unter­
läßt, unvollständige oder wissentlich un­
richtige Aufzeichnungen führt, oder 

b) Auskünfte nach § 8 nicht, nicht vollständig 
oder wissentlich unrichtig erteilt oder den 
Zutritt nach § 8 verweigert, oder 

c) als Bewilligungsinhaber die unverzügliche 
Anzeige nach § 4 Abs. 5 unterläßt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld­
strafe bis S 10.000'-, im Falle der Uneinbring­
lichkeit mit Arrest bis zwei Wochen, zu bestrafen. 

§ 10. Die Vorschriften betreffend die Ver­
hütung und Bekämpfung übertragbarer Krank­
heiten der Menschen und Tiere, die Vorschriften 
betreffend die Befugnis zur Vornahme medizini­
scher und diagnostischer Untersuchungen sowie 
die Vorschriften über die bei Arbeiten mit Krank­
heitserregern zu beachtenden Vorsid1tsmaßnah­
men bleiben unberührt. 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am XXXX 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist in Angelegenheiten des § 1 lit. a der Bundes­
minister für. Wissenschaft und Forschung, in An­
gelegenheiten des § 1 lit. b der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie und in An­
gelegenheiten des § 1 lit. c der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betraut. 
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. Erläuterungen 

Tierversuche sind in Wissenschaft und Wirt-I 
schaft in vielen Bereichen unvermeidbar. Die 
Einstellung ,des Menschen zum Tier, die ethische 
Verantwortung des Menschen für das Tier verlan­
gen aber eine zeitgemäße, dem internationalen 
Standard entsprechende Regelung für den Tier­
versuch, die sowohl den Erfordernissen des Ge­
sundheitsschutzes, 'der Wissenschaft und der For­
schung als auch den Zielen des Tierschutzes ent­
spricht. Die Bundesregierung hat daher in ihrer 
Regierungserklärung vom 5. November 1971 eine 
solche Regelung zu einem ihrer Ziele erklärt. 

Der vorliegende Entwurf' eines Tierversilchs­
gesetzes ist von dem Grundgedanken der Ver­
antwortung dem Tier gegenüber getragen, wie sie 
beispielsweise der Europarat in seiner politischen 
wie sachlichen Arbeit anstrebt. 

Da der allgemeine Tierschutz in die Zustän­
digkeit der Länder nach Art. 15 des Bundes­
Verfassungsgesetzes fällt, beziehen sich die Be­
stimmungen dieses 'Gesetzes auf die, Regelung 
von Tierversuchen in Kompetenztatbeständen des 
Art. 10 und des Art. 14. Im einzelnen ist zu 
bemerken: 

'1. Angelegetlheiten des Hochschulwesens, die 
gemäß Art. 14 Abs. 1 B-VG - obwohl dort 
nicht expressis verbis angeführt (vgl. aber 
die ausdrückliche Nennung im Art. 14 
Abs. 10 B-VG) ~ in Gesetzgebung und Voll­
ziehung ausschließlich Bundessache sind (vgI. 
Erkenntnisse' des Verfassurtgsgerichtshofes 
Slg. 2604/1953, 4020/1961); dieser Kompe­
tenztatbestand unifaßt für den hier in Be­
tracht kommenden Bereich alle Tierversuche 
im Sinne des § 2 des Gesetzentwurfes, 
die im Rahmen von Hochschulinstituten, 
Kliniken und Lehrkanzeln der Hochschulen 
vorgenommen werden. Tierversuche in son­
stigen öffentlich-rechtlichen oder privat­
rechtlichen wissenschaftlichen Instituten, 
Labors usw. sind ~on der Regelung dieses 
Gesetzentwurfes nur erfaßt, soweit sie in 
Angelegenheiten des Gewerbes und der Indu­
strie, in Angelegenheiten des Gesundheits-' 
wesens und in Angelegenheiten des Veteri­
närwesens ' und 'des Ernährungswesens ein­
schließlich der Nahrungsmittelkontrolle er­
folgen., 

2. Angelegenheiten des Gewerbes und ,der In­
dustrie, gemäß Art; 10 Abs.l Z. 8 B-VG: 

Tierversuche, die im Rahmen der Au~üb~ng 
gewerblicher Tätigkeit anfallen, fallen nach 

. dem historischen Bestand des Gewerberechts 
am 1 .. Oktober 19f 5 unter die Angelegenhei­
ten des Gewerbes. Das Verhältnis dieser 

'Regelung zum Kompetenztatbestand ,,ge­
sundheitswesen" ist im Sinne der Zuord­
IJ.ung zum Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG und 
nicht zu Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG geklärt. 

3. Gesundheitswesen gemäß Art. 10, Abs. 1 
Z. 12 B-VG: . ' 

Darunter sind alle Tierversuche im Rahmen 
der Forschungseinrichtungen in Krankenan­
stalten oder sonstige derartige Versuche, die 
der Abwehr von Gefahren für den Gesund­
heitszustand d~r Bevölkerung dienen, zu sub­
sumieren. Der Verfassungsgerichtshof er­
kennt bei diesem Kompetenztatbestand (vgl. 
Slg. 3650/1959) dem Z w eck einer' Maß­
nahme Bedeutung für die kompetenzrecht­
liche Einordnung zu, was er im allgemeinen 
ablehnt (vgl. Erkenntnis Slg. 2733/1954), 
wenn der Zweck nicht im' Wortlaut des 
Kompetenztatbestandes expressis ~erbis auf­
scheint. Es ha,ndelt sich bei dies'en Versu'chen 
um Vorgänge, die typischerweise nicht zur 
Organisation und zur wirtschaftlichen Seite 

- des' Krankenanstaltenbetriebes ~ und sohin 
nicht zum Kompetenztatbestand '"Heil~ und 
Pflegeanstalten" (Art. 1i Abs. 1 Z.' 2 B-VG) 
zu rechnen sind, und d<1her dem Gestlhd­
heitswesen zugeordnet'werden können. 

,4: Veterinärwesen; Ernährungswesen einschließ-
. lieh der Nahrungsmittelkontrolle gemäß 

Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG: 
Darunter fallen Tierversuche, die im Rahmen 
der Tierheilkunde und der Lebensmittelpoli­
zei anfallen. 
Dagegen fehlt eine ausschließliche Bundes­
kompetenz für die Regelung derartiger Ver­
suche auf dem Gebiet des Schutzes der Pflan­
zen gegen Krankheiten und Schädlinge und 
auf dem Gebiet der Landeskultur. Versuche 
in diesen Bereichen fallen somit nur' insoweit 

a • 
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unter den Geltungsbereich dieses Bundes­
gesetzes, als sie durch die Bestimmungen 
des § 1 erfaßt sind; so zum Beispiel, wenn 
diese Versuche in Einrichtungen der Hoch­
schulen oder der Industrie und des Gewerbes 
erfolgen. 

§ 2 definiert den Tierversuch. Eingriffe, die 
nicht zu den in § 2 aufgezählten Versuchszwecken 
erfolgen, fallen somit nicht unter die Bestim­
mungen dieses Gesetzentwurfes. Als Versuchs­
zwecke zählen Zwecke der Forschung und der 
Entwicklung, Zwecke der Erprobung und Prüfung 
insbesondere von Seren, Heilmitteln, Nahrungs­
und Genußmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Schäd­
lings1;>ekämpfungsmitteln und Kosmetika sowie 
Zwecke der wissenschaftlichen Ausbildung und 
der medizinischen Diagnose. Eingriffe im Zu­
sammenhang mit Pflanzenschutz- und Schädlings­
bekämpfungsmitteln, für deren Regelung eine 
ausschließliChe Bundeskompetenz fehlt, unterlie­
gen den Vorschriften dieses Gesetzentwurfes, 
nur insoweit, als sie durch den Geltungsbereich 
des § 1 erfaßtwerden; also insbesondere insoweit 
sie in Einrichtungen der Hochschulen, des Ge­
werbes und der Industrie durchgeführt werden. 
Keine Eingriffe im Sinne der im Gesetz aufge-. 
führten Versuchszwecke sind somit Eingriffe im 
Rahmen der ärztlichen Behandlung des konkre­
ten Tieres, Eingriffe zur Gewinnung von Seren 
'oder Impfstoffen sowie überhaupt zur Gewin­
nung tierisch~r Produkte, soweit sie nicht der 
Entwicklung oder Erprobung dienen, Eingriffe, 
im Zusammenhang mit der gewerblichen und 
landwirtschaftlich'en Nutztierhaltung, der J agd­
.ausübung sowie Eingriffe zum alleinigen Zweck 
der Tötung der Tiere. 

Diese Eingriffe und 'Behandlungen unterliegen 
aber innerhalb des jeweiligen Geltungsbereiches 
den landesgesetzlichen , Tierschutzbestimmungen 
sowie den Bestimmungen des § 524 des Straf­
gesetzbuches. 

Der Begriff Tier wird im Gesetzentwurf 
nicht definiert; der Gesetzentwurf umfaßt so­
mit sämtliche Tierarten. Doch sind durch die 
Tatbestandsmerkmale ,des Gesetzes primär Be­
'stimmungen zum Schutz solcher Tiere determi­
niert, die einer' Schmerzreaktion fähig sind. Die 
Schutzbedürftigkeitwird daher in der Regel dort 
enden, wo ein entsprechendes Empfindungsver­
mögen nicht mehr zu erwarten ist; überdies 
unterliegen nach den Bestimmungen des § 2, 
1. Nebensatz, nur jene Behandlungen und Ein­
griffe an lebenden Tieren den Schutzbestimmun­
gen des Gesetzentwurfes, die für das Tier mit 
Schmerzen oder Leiden verbunden sind. Daher 
werden normalerweise Haltungs- und Fütterungs­
versuche ausgeklammert sein. 

Mit der Neuformulierung des § 3 wurde eine 
Bewilligung für die Durchführung von Tierver­
suchen im Sinne der §§ 1 und 2 des Gesetz­
entwurfes eingeführt. Notwendige Ausnahmen 

wurden im§ 4 Abs. 4 festgelegt. Innerhalb des 
Begutachtungsverfahrens haben sich sowohl Bun­
des- wie auch Landesdienststellen aber auch Hoch­
schulen und sonstige wissenschaftliche Einrich­
tungen in erheblichem Ausmaß für ein Genehmi­
gungsverfahren ausgesprochen. Es scheint auch 
aus verwaltungsökonomischen überlegungen 
einer Meldepflicht, die aus rechtsstaatlichen über­
legungen mit einem Anspruch auf einen Fest­
stellungsbescheid verbunden sein müßte, vorzu­
ziehen zu sein. Die Genehmigung als solche kann 
grundsätzlich für sämtliche künftige Versuche 
in Einrichtungen juristischer oder physischer 
Personen gegeben werden, wenn die Vorausset­
zungen des § 3 Abs. 2 gegeben sind. Sie kann 
aber gemäß § 4 Abs. 1 auch inhaltlich beschränkt, 
befristet oder unter Bedingungen erteilt und mit 
Auflagen verbunden werden. Zur Beurteilung 
der Voraussetzungen können gemäß § 52 AVG 
Sachverständige beigezogen werden. 

§ 4 Abs. 1 2. und 3. Satz regeln den Widerruf 
der Bewilligung; waren bereits bei Erteilung der 
Bewilligung die Voraussetzungen dafür nicht ge­
geben, so haben die Bestimmungen des § 69 A VG 
über die Wiederaufnahme des Verfahrens zur 
Anwendung zu kommen. Als zuständige Behörde 
wurde grundsätzlich jene Behörde vorgesehen, 
die für die Durchführung der Grundmaterien 
im Sinne des § 1 zuständig ist, somit für Ange­
legenheiten der Hochschulen das Bundesministe­
rium für Wissenschaft und Forschung und für 
Angelegenheiten des Gewerbes und der Industde 
sowie, des Gesundheitswesens, des Veterinär­
wesens usw. in erster Instanz die Bezirksverwal­
tungsbehörde. Dadurch soll auch von der Be­
hörde her der sachliche Zusammenhang zwischen 
den Tierversuchen und den damit verbundenen 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen oder gesund-
heitlichen Zwecken gewahrt werden. . 

Die Voraussetzungen zur Erteilung der Bewil­
ligung gehen grundsätzlich davon aus, daß der 
Tierversuch subsidiär zu anderen Methoden und 
Verfahren bzw. Lehrbehelfen sein soll, sofern 
diese Verfahren oder Behelfe die gleichen Ver­
suchsziele ohne Eingriffe bei lebenden Tieren er­
warten lassen. Weiters müssen die personellen 
und sachlichen Voraussetzungen für die ordnungs­
gemäße und verantwortungsvolle Durchführung 
der Versuche, für die Unterbringung und War­
tung der Tiere vor, während und nach dem Ver­
such gegeben sein. 

Von der Bewilligung' sind Tierversuche, die in 
Untersuchungsanstalten der staatlichen Sanitäts­
verwaltung und der Veterinärverwaltung 'sowie 
in staatlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten 
innerhalb der diesen Anstalten gesetzlich über­
tragenen Aufgaben durchgeführt werden, im Hin­
blick auf das, damit verbundene höherwertige 
Interesse ausgenommen. 'Ebenso wurden Aus­
nahmen für sonstige Tierversuche, die auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften, beispielsweise auf 
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Grund der §§ 6 und 7 des Lebensmittelgesetzes, 
BGBl. Nr. 139/1951 und der darauf basierenden 
Verordnung, BGBl. Nr. 137/1959 (§ 3) sowie 
auf Grund richterlicher Anordnung durchzufüh­
ren sind, und für verschiedene aus human- oder 
veterinärmedizinischen Interessen erforderliche 
Eingriffe festgelegt, wenn sie nach bereits er­
probten und wissenschaftlich anerkannten Ver­
fahren vorgenommen werden. Durch letztere Be­
stimmung soll im Hinblid{ auf die weite Defini­
tion der Versuchszwecke in § 2 insbesondere auch 
eine reibungslose Abwicklung von Eingriffen zu 
diagnostischen Zwecken gewährleistet sein. 

§ 5 regelt die fachlichen Voraussetzungen der 
Tierversuche durchführenden Personen. Für ope­
rative Eingriffe an Wirbeltieren wird dabei ein 
strengerer _ Maßstab angelegt. Die Erweiterung 
des Personenkreises gegenüber dem zur Begut­
achtung ausgesandten Entwurf auch auf Pharma­
zeuten und Biologen entspricht den Bedürfnissen 
der Wissenschaft und Wirtschaft und ist im Hin­
blick auf die enge Verbindung dieser Studien­
richtungen mit Tierversuchen gerechtfertigt. Die 
Ausnahmebestimmung im § 5 letzter Satz, soll 
die Vornahme einfacherer Tierversuche auch 
durch Personen, die den Voraussetzungen des 
§ 5 2. Satz nicht entsprechen, insbesondere bei­
spielsweise durch Konzessionsinhaber nach § 15 
Abs. 1 Z. 14 der Gewerbeordnung auch weiterhin 
ermöglichen, wenn diese Personen über die er­
forderlichen Spezialkenntnisse verfügen. 

§ 6 regelt die Durchführung von Tierversuchen, 
wobei bei der Durchführung von Tierversuchen 
an Wirbeltieren analog Zu den Bestimmungen 
des § 5 grundsätzlich strengere Maßstäbe ange­
legt wurden. Für die Einhaltung dieser Bestim­
mungen ist gemäß § 9 Abs. 2 lit. b der Leiter 
des Tierversuches verantwortlich. Die in § 6 
Abs. 3 gegenüber dem ursprünglichen Entwurf 
nunmehr eingeräumte Möglichkeit, Wirbeltiere 
auch nach operativen Eingriffen noch für akute 
Versuche verwenden zu dürfen, wurde von der 
überlegung getragen, sonst erforderliche Ver­
suche an Wirbeltieren zu vermeiden. Durch die 
Einschränkung solcher akuter Versuche auf die 

Zeitdauer, in der die allgemeine Betäubung des 
Erstversuches noch anhält, ist auch dem Schutz­
bedürfnis entsprochen. 

Die Bestimmungen des § 7 verpflichten zu 
Aufzeichnungen, die außer Zweck des Versuches, 
Zahl, Art und Herkunft der verwendeten Tiere 
(bei Hunden und Katzen überdies den Namen 
und die Anschrift des Vorbesitzers) auch den 
N.amen des Versuchsleiters und die Ergebnisse 
des Versuches zu beinhalten haben. Im Hinblick 
auf die Kontrolle der Bestimmungen des Gesetzes 
durch behördliche Organe ist dabei durch das 
allgemeine Amtsgeheimnis auch den Interessen 
gewerblicher Geheimhaltung usw. entsprochen. 

§ 8 regelt Zutritts- und Auskunftspflichten 
im Sinne beispielsweise der Bestimmungen der 
§§ 21 und 22 des Qualitätsklassengesetzes, BGBl. 
Nr. 161/1967 bzw. des § 5 des Arbeitsinspek­
tionsgesetzes, BGBl. Nr. 147/1956. 

§ 9 enthält Verwaltungsstraftatbestände, § 10 
stellt klar, daß die Bestimmungen des Epidemie­
gesetzes usw. von den Bestimmungen dieses Ge­
setzes unberührt bleiben. 

Die Weigerung eines Arbeitnehmers, einen 
Tierversuch im Sinne dieses Gesetzes durchzu­
führen, wird nach den arbeitsrechtlichen Bestim­
mungen keine schwere Pflichtverletzung darstel­
len, wenn sich der betreffende Arbeitnehmer 
nicht ausdrücklich zu solchen Arbeitsleistungen 
verpflichtet oder wenn mit dem Tierversuch eine 
Gefahr für die Gesundheit verbunden sein 
könnte. 

§ 11 überträgt die Vollziehung des Gesetzes 
im Hinblick auf den erweiterten Versuchsbegriff 
des § 2 im Zusammenwirken mit dem Geltungs­
bereich nach § 1 in Angelegenheiten des Hoch­
schulwesens dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung, in Angelegenheiten des Gewerbes 
und der Industrie dem Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie und in Angelegen­
heiten des Gesundheitswesens, des Veterinär­
wesens und des Ernährungswesens einschließlich 
der Nahrungsmittelkontrolle dem Bundesmini­
ster für Gesundheit und Umweltschutz. 

------~ 
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